
Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu 

 
Wasserrecht; 

Verkleinerung des bestehenden Mühlweihers und Ergänzung Schwimmteich, Burgberg; 

Antragsteller: Herr Albert Gilb, An der Sägemühle 2, 87545 Burgberg 

 

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
 

Herr Albert Gilb beantragte beim Landratsamt Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, mit Antrag vom 

05.03.2025 die Plangenehmigung für die Verkleinerung des bestehenden Mühlweihers und Ergänzung eines 

Schwimmteiches auf Flur Nr. 2 und 4/6, Gemarkung Burgberg.  

 

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem. § 68 WHG durch. Die allgemeine 

Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 3 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nicht erforderlich ist. 

 

Der Antragsteller beabsichtigt das Chaletdorf „Alpzitt“ in Burgberg um die „Chalets am See“ zu erweitern. In 

diesem Zuge soll der bestehende Mühlweiher in einen nutzbaren Schwimmteich umgebaut werden. Hierzu 

wird der bestehende natürliche Damm am Mühlweiher, der in dieser Form seit ca. 1480 nachweislich besteht, 

um ca. 10 m zu versetzt und verkleinert. Der Damm wird in Form eines Lehmriegels in gleicher Bauart 

wiederhergestellt und zusätzlich in Richtung Schwimmteich mit einer bewehrten Betonstützwand mit 

vorgesetzter Natursteinmauer verstärkt. Die Sohle des Mühlweihers wird durch eine Teichfolie gegen 

Unterspülung gesichert und ggf. weiter befestigt. Zu- und Ablauf des Mühlweihers bleiben unverändert, 

lediglich die Kubatur des Weihers verringert sich um ca. ein Drittel. Der Zulauf in den Mühlweiher erfolgt 

weiterhin aus dem Dorfbach. Aktuell laufen hierzu ebenfalls Planungen des Wasserwirtschaftsamtes 

Kempten für ein Ausleitungsbauwerk mit Steuerung (für die Einleitung in den Mühlweiher), an dem sich der 

Antragsteller beteiligen will.  

 

Baulich getrennt durch den neu errichteten Damm und vom Mühlweiher unabhängig wird ein Schwimmteich 

mit Flachwasserzone als Regenerationsbereich angelegt, der über einen separaten Zu- und Ablauf verfügt. 

Ein weiterer kleiner Teich im Bereich des Zulaufs zum Mühlweiher ist ebenfalls baulich vom Mühlweiher und 

dem großen Schwimmteich getrennt. Über diesen Teich erfolgt der Zulauf an Frischwasser aus dem 

Dorfbach in den Mühlweiher. Durch die bauliche Trennung und das großzügig bemessene Auslassbauwerk 

aus dem Mühlweiher, welches früher zum Betrieb der Säge genutzt wurde und daher einen hohen Durchfluss 

hat, wird ein Rückstau aus dem Mühlweiher in den Bach bzw. das Überlaufen in den Schwimmteich 

ausgeschlossen.  

 

Die Planung sieht also vor, den Mühlweiher um ca. ein Drittel zu verkleinern, mit Vlies auszulegen und mit 

Folie abzudichten. Eine Betonstützmauer mit vorgelagerter Natursteinschlichtung trennt den Weiher vom 

neu geplanten Schwimmteich. Überlaufendes Wasser aus dem Weiher wird über drei Kaskaden in 30 cm 

breite Betonrinnen geleitet, die das Wasser kontrolliert zum Auslassbauwerk des Mühlweihers führen. Durch 

Dimensionierung der Rinne und eine zusätzliche Ringdrainage soll das Überlaufen von Weiherwasser in den 

Schwimmteich verhindert werden. Zwischen den beiden Teichen ist ein schmaler Weg geplant, der an die 

Flachwasserzone des großen Schwimmteichs anschließt. Der unterhalb liegende Schwimmteich wird 

ebenfalls mit Vlies und Folie abgedichtet und zusätzlich mit Natursteinplatten ausgekleidet. Ein Steg, der auf 

einer massiven Stützwand aus Schalsteinen aufgelegt ist, führt zum westlich gelegenen Wellnessbereich.  
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Dieses Dokument benötigt keine Unterschrift, da es digital signiert ist. 

Nach Auffassung des Landratsamtes Oberallgäu verspricht die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung keine zusätzlichen Erkenntnisse. Es ist daher keine 

Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Die maßgeblichen Unterlagen zur Entscheidung können beim 

Landratsamt Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, eingesehen werden. 

 

Die Entscheidung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht selbstständig 

anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 

 

Gez. Justin Martin 

 


